
Was die Topik ist

Während nun die Topiker in der bürgerlichen Rechts
literatur bislang nur zögernden Widerhall zu erwecken 
vermochten/10/, im allgemeinen — überwiegend von 
rechts übrigens — angegriffen wurden/11/, zeigte sich 
auf dem Kongreß eine eigentlich nur von den Marxi
sten nicht geteilte allgemeinere Bereitschaft, sich das 
topische Gedankengut zu eigen zu machen. Das recht
fertigt die Vermutung, daß der Argumentationsstil der 
Topik keine professorale Zufallsreminiszenz darstellt, 
sondern gesellschaftliche Bedürfnisse des regierenden 
Bürgertums von heute auf seine Weise ausdrückt und 
befriedigen hilft. Das wiederum weist auf die Notwen
digkeit einer marxistischen Auseinandersetzung mit die
ser sich gar der „zukünftigen Rechtswelt der industriel
len Gesellschaft“/12/ empfehlenden juristischen Metho
denlehre.
Bereits der Ansatz des topischen Denkens ist verfehlt: 
Genau wie die Positivisten versuchen auch die Topiker 
die Frage nach der Wahrheit (oder Falschheit) der juri
stisch relevanten Erkenntnisse aus der rechtswissen
schaftlichen Diskussion auszuschalten. Den in solch eine 
Diskussion eingebrachten Prämissen wird nämlich nicht 
der Wahrheitsbeweis abverlangt, sondern sie werden 
nur danach beurteilt, ob sie „vertretbar“, „kaum ver
tretbar“ oder „unvertretbar“ sind; von den Diskus
sionsergebnissen wird zugestanden, daß sie zwischen 
strenger Nachprüfbarkeit und gestaltloser Willkür lie- 
gen./13/ Die Rationalität von Behauptungen wird auf 
ihre „maximale Diskutierbarkeit“ heruntergedrückt.
In Ländern mit nachgewiesener Massenmanipulierung 
die Maxime aufzustellen, daß auch in der Wissenschaft 
das vernünftig sei, was genügend Anhänger findet, muß 
zu einer Subjektivierung großen Stils führen. Sie legiti
miert die Kunst, Recht zu behalten, ohne Recht zu 
haben!
Umgekehrt ist die Wahrscheinlichkeit in einer Diskus
sion ohne Wahrheitsbeweis sehr groß, daß es dem 
schlecht Argumentierenden erscheint, nur ihm gingen 
die Argumente aus,' nicht aber sie fehlten überhaupt. 
Von seinem Eindruck jedoch, er sei ein schlechter Ar- 
gumentator, bis zur Verachtung des Argumentierens 
überhaupt, ist der Schritt klein. Bertolt Brecht wies dar
auf hin./14/
Übrigens geht die Berufung der Topiker in Mainz und 
Brüssel auf Aristoteles insofern daneben, als der Stagi- 
rite seine „Topik“ nicht als Gegen-, sondern als Ergän
zungsstück zu seinen anderen Werken schrieb, die für 
ihre materialistische Wahrheitskonzeption mit Recht 
berühmt sind.
Angetjeten, um den Anwendungsbereich der Vernunft 
von der theoretischen auf die praktische Ebene auszu- 
weiten/15/, landen die heutigen Topiker in eben dem
selben Agnostizismus, gegen den sie guten Willens zu 
Felde zogen. Statt den Wahrheitsinteressenten zu hel-
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fen, laufen sie Gefahr, den gewieften Rhetoriker zu be
dienen. Das hat natürlich praktische Konsequenzen, da 
ja mit den nicht durch Wahrheit, sondern durch bloße 
Annahme ausgewiesenen Meinungen der Einsatz der 
Staatsgewalt begründet und gerechtfertigt wird.
Es ist schwer vorstellbar, daß von einer agnostizistisehen 
Theorie — auch wenn sie sich eine dialektische nennt — 
eine gesetzlichkeitsfördernde Wirkung ausgeht. In den 
Händen einer bürgerlichen Klassenjustiz dürfte von 
ihr eine konservierende Funktion zu erwarten sein. In
sofern entspräche sie dem Modell eines ihrer Urheber, 
der dem Juristen eine ordnungserhaltende Rolle zu
weist, da er sich von den Werten und Glaubensvorstel
lungen (!) derjenigen Gemeinschaft leiten zu lassen habe, 
in deren Namen die politische Gewalt ausgeübt 
werde./16/
Die Topiker lehnen es ab, von wahren Aussagen aus
gehend verifikationsfähige Erkenntnisse anzusteuern, 
weil es diese angeblich im menschlichen Handlungs- und 
Entscheidungsbereich nicht gäbe. Statt dessen leiten sie 
dazu an, Urteile, Werte, Beweise und Interpretations
verfahren so zu formulieren, daß sie von einem „uni
versellen Auditorium“, von allen „Vernünftig- und Ge
recht-Denkenden“ anerkannt werden können./17/ Weil 
dieses Ziel in der Klassengesellschaft wegen der vor
handenen Interessenantagonismen nun einmal weder 
durch Terror noch Betörung erreichbar ist, verhalten 
sich die Topiker nicht topisch, sondern utopisch. Da sich 
noch immer die herrschende Meinung als die Meinung 
der Herrschenden erwies, zielt eine vom bloß Meinungs
mäßigen ihre Rechtfertigung herleitende Theorie un
geachtet aller entgegengesetzten Vorsätze tatsächlich auf 
einen V e r b a l  demokratismus, in dem Täuschung und 
Selbsttäuschung ineinander übergehen.
Daß in der bürgerlichen Gerichtspraxis nicht Argumente 
herrschen, sondern „forces stronger than reason“, be
legte in Brüssel John Sommerville, dem das USA-Ge- 
richt als nichtkommunistischem Sachverständigen in 
den Kommunistenprozessen darzulegen verbot, daß 
nicht nur der Marxismus, sondern auch die amerika
nische Unabhängigkeitserklärung das Recht auf Revo
lution gegen eine tyrannische Regierung enthält./18/

Logik und Dogmatismus

Die für die topische Beweisführung bezeichnende Ge
ringschätzung der formalen Logik und des Systemden
kens hinterließ ihre Spuren auch auf dem Brüsseler 
Kongreß.
Nun sind in der Tat die Zeiten vorbei, in denen man im 
Juristen nichts anderes sah als eine Maschine zur for
mallogisch fabrizierbaren Umwandlung von Gesetzen 
in Gerichtsurteile (und in denen Rechtsphilosophen zu
gleich Mathematikprofessoren waren). Der gegenwär
tige Zulauf, den die Topik erhält, hängt sicher mit dem 
durch das case-law geprägten Argumentationsstil und 
dem in den USA beheimateten Pragmatismus zusam- 
men./19/ Aber es sind wohl auch die von ihren uner
füllt gebliebenen Erwartungen an praktikable Ergeb
nisse der modernen Formallogik Enttäuschten, die nun 
ihr Heil in einer Art Paralogik (im nichtlogischen, aber 
nicht unlogischen Denken, hieß es in Brüssel) suchen. 
Soweit sie dabei ihr sogenanntes Problemdenken als 
antidogmatisch verstehen, gehen sie freilich in die Irre. 
Zwar verfügen sie wirklich über kein Erkenntnis- 
s y s t e m ,  an dessen deduktiver Ausbreitung sie ar-
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